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Info

Letzte Änderungen:
Medizinische Hinweise

Landesspezifische Sicherheitshinweise

Kriminalität
Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl ist verbreitet; besonders vor und an Feiertagen.
Auch Gewaltverbrechen gegen Ausländer wie bewaffnete Überfälle und Einbrüche
 wurden gemeldet. Größere Menschenansammlungen sollten gemieden werden.

Krisenvorsorgeliste
Deutschen Staatsangehörigen wird empfohlen, sich in die Krisenvorsorgeliste
einzutragen, um in einem Notfall eine schnelle Kontaktaufnahme zu ermöglichen.

Weltweiter Sicherheitshinweis
Es wird gebeten, auch den weltweiten Sicherheitshinweis zu beachten.

Allgemeine Reiseinformationen

Infrastruktur/Straßenverkehr
Sierra Leone gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, es erholt sich langsam von den
Spätfolgen eines Bürgerkriegs und einer Ebola-Epidemie. Die Strände unweit der
Hauptstadt Freetowns sind beliebt, ihre touristische Infrastruktur weist überwiegend
einfachen Standard auf. Starke Strömungen im Meer können unerwartet gefährlich
werden.
Der internationale Flughafen Lungi liegt auf einer Halbinsel. Nach Freetown gelangen
Reisende üblicherweise mit einer Fähre. Auf dem Landweg würden 4-5 Stunden Fahrt
benötigt. Fahrten bei Dunkelheit sollten vermieden werden.
Die Straßenqualität auf Überlandstrecken ist mit Ausnahme einiger

http://elefand.diplo.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/weltweiter-sicherheitshinweis/1796970


Hauptverbindungsachsen schlecht. In der Regenzeit können auch wichtige Orte
manchmal vom Verkehr abgeschnitten sein. Es wird geraten, vor Reisen
Erkundigungen über die Straßenverhältnisse einzuholen.

Führerschein
Der Internationale Führerschein ist erforderlich und nur in Verbindung mit dem
nationalen deutschen Führerschein gültig.

Polizeiberichte
Laut Auskunft der Polizei von Sierra Leone sollen alle Untersuchungen, die mit
fehlenden Dokumenten, ausländischen Pässen oder von Ausländern gemeldetem
Diebstahl zu tun haben, vom „Criminal Investigations Department Headquarters (CID
HQ)“ in Freetown gegen eine Gebühr in Höhe von 300.000,- SLL vorgenommen
werden.

Geld/Kreditkarten
Landeswährung ist der Leone (SLL). Kreditkarten sind nicht verbreitet, werden aber in
den größeren Hotels angenommen. Bargeldumtausch ist in den großen Hotels möglich.
Ansonsten kann Bargeld in Banken und Wechselstuben in der Innenstadt umgetauscht
werden. Geldautomaten geben kleinere Beträge in Landeswährung aus.

Versorgung im Notfall
Reisende sollten auf einen ausreichenden Reisekrankenversicherungsschutz achten,
der im Notfall auch einen Rettungsflug nach Deutschland abdeckt, siehe auch
Medizinische Versorgung.

Einreisebestimmungen für deutsche
Staatsangehörige

Reisedokumente
Die Einreise ist für deutsche Staatsangehörige mit folgenden Dokumenten möglich:

Reisepass: Ja

Vorläufiger Reisepass: Ja

Personalausweis: Nein

Vorläufiger Personalausweis: Nein

Kinderreisepass: Ja

Anmerkungen:
Das Reisedokument muss bei Reiseantritt noch mindestens sechs Monate gültig sein.
Für die Einreise ist ein Impfpass mit gültiger Gelbfieberimpfung erforderlich.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/-/350944


Visum
Deutsche Staatsangehörige benötigen ein Visum zur Einreise nach Sierra Leone. Die
Verlängerung im Lande ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Das Visum
muss rechtzeitig vor der Reise bei der Botschaft von Sierra Leone in Berlin beantragt
werden.

Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige können sich kurzfristig ändern,
ohne dass das Auswärtige Amt hiervon vorher unterrichtet wird. Rechtsverbindliche
Informationen und/oder über diese Hinweise hinausgehende Informationen zu den
Einreisebestimmungen erhalten Sie nur direkt bei der Botschaft oder einem der
Generalkonsulate Ihres Ziellandes.

Besondere Zollvorschriften

Dem Auswärtigen Amt liegen keine Hinweise auf besondere Zollvorschriften vor.

Weitergehende Zollinformationen zur Einfuhr von Waren erhalten Sie bei der Botschaft
Ihres Ziellandes. Nur dort kann Ihnen eine rechtsverbindliche Auskunft gegeben
werden.
Die Zollbestimmungen für Deutschland können Sie auf der Webseite des deutschen
Zolls und per App „Zoll und Reise“ finden oder dort telefonisch erfragen.

Besondere strafrechtliche Vorschriften

Ein Gesetz aus der britischen Kolonialzeit, das formal nicht außer Kraft gesetzt wurde,
verbietet männliche Homosexualität; weibliche Homosexualität ist gesetzlich nicht
untersagt. Laut diesem Gesetz aus dem Jahr 1861 ist bei Männern 10 Jahre
Gefängnisstrafe für die Absicht einer unzüchtigen Handlung angesetzt. Das Gesetz
wird zwar in der Praxis nicht angewendet. Homosexualität wird jedoch von großen
Teilen der Bevölkerung abgelehnt und als Verstoß gegen traditionelle Normen und
Werte betrachtet.

Medizinische Hinweise

Aktuelle medizinische Hinweise
Die WHO hat im Januar 2019 einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur
Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Eine Überprüfung und ggf. Ergänzung des
Impfschutzes gegen Masern für Erwachsene und Kinder wird daher spätestens in der
Reisevorbereitung dringend empfohlen.

Impfschutz
Sierra Leone ist gemäß WHO Gelbfieber-Infektionsgebiet. Eine gültige Impfung gegen
Gelbfieber ist für alle Reisenden älter als neun Monate vorgeschrieben, siehe
www.who.int. Jährlich werden Erkrankungen gemeldet. Gelegentlich wird auch der

http://www.slembassy-germany.org/
https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Reisen/reisen_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service_II/Apps/Zoll_und_Reise/zoll_und_reise_node.html
http://www.who.int/ith/en/


Nachweis von anderen Impfungen verlangt, dies ist jedoch willkürlich und entspricht
nicht den Einreisebestimmungen des Landes. Reisenden wird empfohlen, unter
Hinweis auf die Einreisebestimmungen beherzt aufzutreten und ggf. Gespräch mit dem
Port Health Officer zu verlangen.
Das Auswärtige Amt empfiehlt grundsätzlich, die Standardimpfungen gemäß aktuellem
Impfkalender des Robert-Koch-Instituts für Kinder und Erwachsene anlässlich jeder
Reise zu überprüfen und zu vervollständigen.
Dazu gehören für Erwachsene die Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Pertussis
(Keuchhusten), ggf. auch gegen Polio (Kinderlähmung), Mumps, Masern, Röteln
(MMR), Influenza, Pneumokokken und Herpes Zoster (Gürtelrose).
Als Reiseimpfungen werden Impfungen gegen Hepatitis A und bei Langzeitaufenthalt
oder besonderer Exposition auch Hepatitis B, Meningokokken ACWY, Tollwut und.
Typhus empfohlen.

Dengue-Fieber
kommt während und nach der Regenzeit von Mai bis Oktober vor. Dengue wird von der
tagaktiven Mücke Stegomyia aegypti übertragen. Es lässt sich auf Grund der
Symptome allein nicht sicher von Malaria unterscheiden. In Einzelfällen können
ernsthafte Gesundheitsschäden auftreten. Mückenschutz ist die einzig mögliche
Vorsorgemaßnahme (s.u.).

Malaria
Sowohl bezüglich Erkrankungsrate wie auch Sterblichkeit gehört Malaria zu den
wichtigsten Erkrankungen in Sierra Leone. Die Übertragung erfolgt durch den Stich Blut
saugender, nachtaktiver Anopheles Mücken. Unbehandelt verläuft insbesondere die
gefährliche Malaria tropica (fast 100 % der Fälle in Sierra Leone) bei nicht-immunen
Europäern in der Regel tödlich. Die Erkrankung kann auch noch Wochen bis Monate
nach dem Aufenthalt ausbrechen. Beim Auftreten von Fieber in dieser Zeit ist ein
Hinweis an den behandelnden Arzt auf den Aufenthalt in einem Malariagebiet
notwendig.

Es besteht ein hohes, ganzjähriges Malariarisiko im ganzen Land. Eine
Chemoprophylaxe (Tabletteneinnahme) ist zu empfehlen. Für die Malariaprophylaxe
sind verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente (z.B. Atovaquon/Proguanil,
Doxycyclin, Lariam) auf dem deutschen Markt erhältlich. Die Auswahl der Medikamente
und deren persönliche Anpassung sowie Nebenwirkungen bzw. Unverträglichkeiten mit
anderen Medikamenten sollten unbedingt vor der Einnahme mit einem
Tropenmediziner/Reisemediziner besprochen werden. Die Mitnahme eines
ausreichenden Vorrats ist zu empfehlen.

Aufgrund der mückengebundenen Infektionsrisiken wird allen Reisenden
eine Expositionsprophylaxe empfohlen. Speziell sollte auf folgende Punkte geachtet
werden:
- körperbedeckende, helle Kleidung zu tragen (lange Hosen, lange Hemden)

http://www.rki.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/251022/04c8fc306bc39d0c6a1ee34efd63edf0/expositionsprophylaxeinsektenstiche-data.pdf


- ganztägig (Dengue, s.u.) und in den Abendstunden und nachts (Malaria!)
Insektenschutzmittel auf alle freien Körperstellen wiederholt aufzutragen
- unter einem imprägnierten Moskitonetz zu schlafen

HIV/AIDS
Etwas mehr als 2% der Bevölkerung ist HIV positiv. Bei manchen Riskiogruppen wie
z.B. Prostitutierten wird die Zahl auf ein Drittel geschätzt. Durch sexuelle Kontakte, bei
Drogengebrauch (unsaubere Spritzen oder Kanülen) und Bluttransfusionen besteht
grundsätzlich ein hohes Risiko. Kondombenutzung wird immer, insbesondere bei
Gelegenheitsbekanntschaften empfohlen.

Durchfallerkrankungen und Cholera
Cholera tritt immer wieder in Epidemien mit mehreren hundert bis zu mehreren tausend
Fällen pro Jahr auf, zuletzt in der 2. Jahreshälfte 2012 mit über 20.000 Erkrankten in
Freetown und im Westen des Landes. Durch eine entsprechende Lebensmittel- und
Trinkwasserhygiene lassen sich die meisten Durchfallerkrankungen und besonders
Cholera vermeiden. Einige Grundregeln: Ausschließlich Wasser sicheren Ursprungs
trinken, z.B. Flaschenwasser mit Kohlensäure, nie Leitungswasser. Im Notfall
gefiltertes, desinfiziertes und abgekochtes Wasser benutzen. Eiswürfel nur, wenn sie
auch sicher mit sauberem Wasser hergestellt wurden. Unterwegs auch zum
Geschirrspülen und Zähneputzen wo möglich Trinkwasser benutzen. Bei
Nahrungsmitteln gilt: Kochen oder selber Schälen. Halten Sie unbedingt Fliegen von
Ihrer Verpflegung fern. Waschen Sie sich so oft wie möglich mit Seife die Hände,
immer aber nach dem Stuhlgang und immer vor der Essenszubereitung und vor dem
Essen. Händedesinfektion, wo angebracht, durchführen, Einmalhandtücher verwenden.

Eine Choleraschutzimpfung steht zur Verfügung. Bei größeren Epidemien oder
besonderer beruflicher Exposition kann diese Impfung vor Ausreise sinnvoll sein.

Weitere Infektionskrankheiten
Ebola
Ebola ist eine von Mensch zu Mensch übertragbare hochansteckende
Viruserkrankung, die häufig zum Tode führt.
Von Mai 2014 bis Januar 2016 sind in Sierra Leone im ganzen Land mehr als 14.100
Ebola(verdachts)fälle mit zahlreichen Todesfällen aufgetreten.
Am 17. März 2016 wurde Sierra Leone von der Weltgesundheitsorganisation als
ebolafrei erklärt. Da Neuerkrankungen weiterhin nicht ausgeschlossen werden können,
wird Reisenden geraten, die Nachrichtenlage aufmerksam zu verfolgen, sich von
sichtbar Kranken fernzuhalten und bei Reisen ins Landesinnere besondere Vorsicht
walten zu lassen. Siehe hierzu auch das Merkblatt Ebola.

Schistosomiasis (Bilharziose)
Die Gefahr der Übertragung dieser Wurminfektion besteht beim Baden in
Süßwassergewässern im gesamten Land. Baden im offenen Süßwasser sollte daher
grundsätzlich unterlassen werden.

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2077812/7c761a694cac9f3390f91ac0d57f84d4/180514-ebola-verhalten-data.pdf


Lassa-Fieber
In Sierra Leone ist die Lassa-Fieber-Infektion in einigen Regionen insbesondere im
Süden um Kenema endemisch. Alleine in 2010 hat das dortige Lassa-Fieber-Labor der
WHO über 150 Fälle bestätigt, von denen 45 verstorben sind. Der Übertragungsweg
auf den Menschen ist der orale oder inhalative Kontakt mit Aerosolen und Urin von
bestimmten Ratten, beispielsweise über kontaminierte Lebensmittel. Bei Reisen und
längeren Aufenthalten im Landesinneren unter einfachen Bedingungen ist deshalb
Vorsicht geboten (Hygiene!). Siehe auch Merkblatt des Gesundheitsdienstes.

Medizinische Versorgung
Die medizinische Versorgung im Lande ist mit Europa nicht zu vergleichen und vielfach
technisch, apparativ und/ oder hygienisch äußerst problematisch. Es besteht ein
ausgeprägter Mangel an Fachärzten, der sich durch die Ebolaepidemie weiter
verschlechtert hat. Auch in Freetwon ist die ärztliche Versorgung sehr begrenzt. Die
Ärzte sprechen in der Regel Englisch, in Freetown gibt es einige deutschsprachige
Allgemeinmediziner und Fachärzte, u.a. Mt. Sinai Hospital. Bei einer Erkrankung im
Binnenland behindern zusätzlich die schlechten Straßen einen oft gebotenen raschen
Transport nach Freetown bzw. eine Evakuierung ins Ausland. Während der
sechsmonatigen Regenzeit können auch Rettungshubschrauber nur eingeschränkt
verkehren.

Weiterführende Behandlungen und Operationen sollten in Europa durchgeführt
werden. Für einen schweren chirurgischen Notfall kommen nur eine Privatklinik
(Choitram Memorial Hospital) und ein Krankenhaus einer Nichtregierungsorganisation
(Goderich Emergency Surgical Center) in Betracht. Über private medizinische
Dienstleister (WARA, Aspenmedical) besteht Zugang zu medizinischer Erstversorgung,
Überwachung über Nacht und einem Rettungsdienst einschließlich einer Evakuierung
per Flugzeug (Standort Monrovia/Liberia, Aspenmedical).

Das Mitbringen von Medikamenten ist erforderlich für Personen, die auf spezielle
Medikamente angewiesen sind. Es gibt in Freetown einige Apotheken, die
internationale Medikamente führen, sie haben jedoch ein begrenztes Sortiment.
Medikamentenfälschungen mit unsicherem Inhalt kommen vor.

Alle Reisenden nach Sierra Leone sollten über einen ausreichenden auch fürs Ausland
gültigen Krankenversicherungsschutz und eine zuverlässige Reiserückholversicherung
verfügen. Kosten für eine medzinische Evakuierung nach Deutschland belaufen sich
z.Zt. auf mindestens 50.000,-- Euro.

Lassen Sie sich vor einer Reise nach Sierra Leone durch eine tropenmedizinische
Beratungsstelle/einen Tropenmediziner/Reisemediziner beraten und Ihren Impfschutz
anpassen, auch wenn Sie aus anderen Regionen schon Tropenerfahrung haben, siehe
z.B. www.dtg.org.

Bitte beachten Sie neben unserem generellen Haftungsausschluss den folgenden
wichtigen Hinweis:

http://www.dtg.org/


Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen
sowie eine Haftung für eventuell eintretende Schäden können nicht übernommen
werden. Für Ihre Gesundheit bleiben Sie selbst verantwortlich.

Die Angaben sind:

zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die
Konsultation eines Arztes;
auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbes. bei längeren
Aufenthalten vor Ort zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus
Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes können Abweichungen
gelten;
immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu
sehen. Eine vorherige eingehende medizinische Beratung durch einen Arzt /
Tropenmediziner ist im gegebenen Fall regelmäßig zu empfehlen;
trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können
weder alle medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder
immer völlig aktuell sein.

Länderinfos zu Ihrem Reiseland

Hier finden Sie Adressen zuständiger diplomatischer Vertretungen und Informationen
zur Politik und zu den bilateralen Beziehungen mit Deutschland.

Mehr

Weitere Hinweise für Ihre Reise

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/sierraleone-node


Haftungsausschluss

Reise- und Sicherheitshinweise beruhen auf den zum angegebenen Zeitpunkt
verfügbaren und als vertrauenswürdig eingeschätzten Informationen des
Auswärtigen Amts. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie
eine Haftung für eventuell eintretende Schäden kann nicht übernommen
werden. Gefahrenlagen sind oft unübersichtlich und können sich rasch ändern.
Die Entscheidung über die Durchführung einer Reise liegt allein in Ihrer
Verantwortung. Hinweise auf besondere Rechtsvorschriften im Ausland
betreffen immer nur wenige ausgewählte Fragen. Gesetzliche Vorschriften
können sich zudem jederzeit ändern, ohne dass das Auswärtige Amt hiervon
unterrichtet wird. Die Kontaktaufnahme mit der zuständigen diplomatischen oder
konsularischen Vertretung des Ziellandes wird daher empfohlen.

Das Auswärtige Amt rät dringend, die in den Reise- und Sicherheitshinweisen
enthaltenen Empfehlungen zu beachten sowie einen entsprechenden
Versicherungsschutz, z.B. einen Auslands-Krankenversicherungsschutz mit
Rückholversicherung, abzuschließen. In diesem Zusammenhang wird darauf
hingewiesen, dass Ihnen Kosten für erforderlich werdende Hilfsmaßnahmen
nach dem Konsulargesetz in Rechnung gestellt werden.


